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Beschlussvorlage Nr.: BV/295/2022 / öffentlich 

 
Antrag des TC Altenoythe e.V. auf Gewährung von Zuschüssen nach den 
Sportförderrichtlinien der Stadt Friesoythe für die Errichtung eines vierten, 
überdachten Tennisplatzes, eines Schulungs- und Begegnungshauses, von drei 

Ganzjahresplätzen sowie einer Flutlichtanlage 
 
Beratungsfolge: 

Gremium frühestens am 

Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur 01.02.2023 
Verwaltungsausschuss  

 
Beschlussvorschlag: 

Die Entscheidung über den Antrag des TC Altenoythe e.V. auf Gewährung von Zuschüssen nach 
den Sportförderrichtlinien der Stadt Friesoythe vom 13.08.2022 wird zunächst zurückgestellt, bis die 
weiteren Nutzungen des DGH Altenoythe entschieden sind. 
 
 
Sach- und Rechtsdarstellung: 

Der TC Altenoythe beantragte mit Datum vom 13.08.2022 einen Antrag auf Gewährung von 
Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Friesoythe für die Umwandlung aller drei 
bestehen Tennisplätze in Ganzjahrestennisplätze, die Errichtung einer Flutlichtanlage für alle drei 
Plätze und den Ersatz einer bestehenden Holzhütte durch ein neues Schul- und Begegnungshaus. 
Für die Umsetzung wurde ein Zeitraum von acht bis zehn Jahren genannt. Der Antrag wurde mit 
Schreiben vom 20.11.2022 (Eingang bei der Stadt am 19.12.2022) noch einmal konkretisiert, 
außerdem wurde eine umfangreiche Kostenermittlung auf der Basis von vorliegenden Angeboten 
eingereicht. Beide Schriftsätze sind der Beschlussvorlage als Anlagen beigefügt. 
 
Die anvisierten Gesamtkosten belaufen sich nach den vorgelegten Unterlagen auf insgesamt 
554.928,48 €. Hiervon entfallen Kosten in Höhe von ca. 262.747,23 € auf den Abriss der 
bestehenden Holzhütte und die Errichtung des neuen Gebäudes. 
 
Der Finanzierungsplan des Vereins sieht weitere Förderungen der LEADER-Region und des 
Landkreises Cloppenburg vor. In Bezug auf eine mögliche Förderung aus LEADER-Mitteln ist 
festzuhalten, dass die Lokale Arbeitsgruppe Soesteniederung (LAG) grundsätzlich einer Gewährung 
der Mittel zugestimmt hat. Antragstellungen bei der LEADER-Region oder dem Landkreis 
Cloppenburg sind der Verwaltung noch nicht bekannt. Es liegt dem Verein jedoch bereits ein 
positiver Bauvorbescheid des Landkreises Cloppenburg vor. 
 
Nach Ansicht der Verwaltung sollte bei der Entscheidung über die Anträge berücksichtigt werden, 
wie sich die Planungen für das Dorfgemeinschaftshaus Altenoythe entwickeln. Das Gebäude könnte 
im Falle einer Sanierung für den TC Altenoythe e.V. einen Schulungsraum in kurzer Distanz 
bereithalten. Sollte sich auf diese Weise die Errichtung eines neuen Schulungsraums durch den TC 
Altenoythe e.V. erübrigen, würden sich die Kosten für das Projekt nahezu halbieren. 
 
Auf jeden Fall wird es schwer, die Basisdienstleistung für das DGH Altenoythe zu begründen, wenn 
in der Nähe eine ebenfalls aus Landesmitteln geförderte Sportvereinsanlage realisiert wird, deren 
Zielsetzung deckungsgleich mit dem DGH ist. Das Amt für regionale Landesentwicklung hat bereits 
auf das mit LEADER-Mitteln geförderte Vereinsgebäude des SV Altenoythe e.V. am Cavens 
verwiesen.  
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, die Beratung über den Antrag des TC Altenoythe e.V. zunächst 
zurückzustellen, bis über die weitere Nutzung des DGH Altenoythe entschieden ist. Im Anschluss 
könnte dieser im Gesamtkontext betrachtet werden. 
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Finanzierung: 

x Noch keine finanziellen Auswirkungen 

 Gesamtausgaben in Höhe von       € 

 Folgekosten pro Jahr in Höhe von       € 

 Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter       

 Umsetzung des Beschlusses bis       

 
 
Anlagen  

Antrag 
Luftbild 
Planskizze 
Schreiben vom 20.11.2022 mit Anlagen 
 
 
 
 
 
 
Bürgermeister 
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